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Vorwort 

Die Studie Tarifhoheit  und Verfassungsrecht  beruht auf der Disserta-
tion des Verfassers,  die der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz unter dem Titel 
Die zwingende  Wirkung  der  Tarifnormen  und die  Gestaltungsfreiheit  im 
Arbeitsvertrag.  Eine  Untersuchung  über  die tarif ν ertragliche  Verein-
barungsgewalt  im Jahre 1964 vorgelegen hat. Die Arbeit war im Früh-
jahr 1964 abgeschlossen worden, noch bevor die Frage nach den Grenzen 
der tarifvertraglichen  Vereinbarungsgewalt in besonderem Maße Gegen-
stand des wissenschaftlichen Interesses geworden war. Die zahlreichen 
Publikationen, die in den letzten Jahren das Problem der Tarifhoheit 
behandelt haben, bedingten eine Umgestaltung der Arbeit, ohne daß je-
doch ihr Grundtenor zu verändern war. 

Ich möchte an dieser Stelle meinen Lehrern und Freunden für Hilfen 
und Anregungen danken. Mein Dank gi l t Prof.  Dr. G. Isele, in dessen 
Seminar ich die ersten arbeitsrechtlichen Schritte tun konnte, Staats-
sekretär a. D. Prof.  Dr. W. Reuss, in dessen Seminar in Speyer ich den 
Grundgedanken meiner Arbeit vortragen durfte,  und Prof.  Dr. G. Roel-
lecke, ohne dessen freundschaftliche  Hilfe die Arbeit ihre Form nicht 
gefunden hätte. Meinen ganz besonderen Dank möchte ich meinem ver-
ehrten Lehrer Prof.  Dr. Peter Schneider aussprechen, der immer Zeit 
fand, meine Fragen anzuhören und zu Rat und Hilfe immer bereit war. 
Ich danke weiterhin der Stiftung Volkswagenwerk für die finanzielle 
Hilfe zur Drucklegung der Arbeit. 

Mainz, im Jul i 1969 Manfred  O. Hinz 
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Einleitung 

§ 1 Tarifhoheit und Verfassungsrecht 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände gehören heute zum selbst-
verständlichen Inventar unserer Gesellschaft. Der Streik ist das ebenso 
selbstverständliche Instrument, dessen sich die Arbeiterschaft  bedient, 
ihre Interessen durchzusetzen, wie die Aussperrung das nicht minder 
selbstverständliche Mi t te l der Unternehmer ist, die ihren zu wahren. 
Der Tarifvertrag  schließlich ist die allgemein akzeptierte Institution, in 
der sich Arbeitnehmerschaft  und Arbeitgeberschaft  als Sozialpartner 
begegnen. Das war nicht immer so: Für die marxistisch orientierten 
Gewerkschaften in den Anfängen der Arbeiterbewegung bedeutete die 
Möglichkeit eines Paktes mi t dem Arbeitgeber Verrat am revolutionären 
Auftrag und für die Unternehmer des Frühkapitalismus waren die Ge-
werkschaften Geschwüre am Leib der Gesellschaft. Heute hat unsere 
Gesellschaft die Gewerkschaften integriert, die Gewerkschaften haben 
das Geschäft, sich mi t dem Unternehmer zu vertragen,  ausgezeichnet 
gelernt. Man mag sogar geneigt sein zu fragen, ob nicht mi t dieser 
Selbstverständlichkeit, mi t welcher der Tarifvertrag  als Gestaltungs-
mit te l der Sozialpartner apostrophiert wird, die Koalitionen, besser die 
Gewerkschaften, ihre eigentliche Funkt ion verloren haben: Für eine 
Gesellschaft, in welcher der Antagonismus  der  Klassen  pluralistisch  zer-
stückelt  ist, in der das falsche  Bewußtsein  dank eines schlüssigen 
Systems  umfassender  Repression  tr iumphiert, erscheinen die Koali t io-
nen als überflüssige Relikte und ihre Begegnungen als manipulierte 
Machenschaften1. Gegenstand dieser Studie ist es nicht, diese Mut-
maßungen zu überprüfen,  dies würde eine Gesellschaftsanalyse verlan-
gen, die hier nicht beabsichtigt ist. Gegenstand dieser Studie w i rd es 
sein, die Tarif  Vertragstheorien, also: die Vorstellungen der Rechtsord-
nung (Gesetzgebung, Rechtspraxis und Rechtslehre) zum Tarifvertrag, 
speziell zur Normsetzungsbefugnis der Tarifvertragsparteien  (Tarif-
hoheit) im Zeichen des Verfassungsrechts  zu würdigen. Dabei w i rd sich 
zeigen, daß sich in den verschiedenen Versuchen, die Tarifhoheit  zu be-
greifen, die erwähnte Selbstverständlichkeit auf einen oberflächlichen 
Konsens reduziert und bei näherem Zusehen — bedingt durch den je-

1 Vgl. hierzu: Marcuse , S. 39 ff.  (40,49,53). 
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weiligen staatstheoretischen Ansatz — verflüchtigt.  Was Herbert Krüger 
an den Beginn seines Gutachtens für den 46. Deutschen Juristentag über 
Sinn und Grenzen der Vereinbarungsbefugnis  der Tarifvertragsparteien 
gestellt hat, kennzeichnet treffend  den Tenor der folgenden Überlegun-
gen: „Es handelt sich [bei diesem Gutachten] . . . vor allem darum, un-
mittelbar vom Standpunkt der Verfassung aus zu ermitteln, was sie zur 
Tarifmacht der Sozialpartner zu sagen hat. Auch in dieser Sicht geht es 
dabei nicht etwa lediglich um Einzelheiten.  Was vielmehr zur Diskussion 
gestellt ist, ist der Staatstypus  insgesamt. Mancherlei Möglichkeiten tun 
sich in dieser Hinsicht auf. So muß man damit rechnen, daß die Zuerken-
nung weitergehender Vereinbarungsbefugnisse  an die Sozialpartner 
Staats- und Gesellschaftsstruktur  eine Wendung zum Pluralismus  gibt, 
wenn nicht sogar schon von einer Vollendung  eines solchen  Pluralismus 
gesprochen werden muß. Vielleicht muß man auch daran denken, daß 
eine weitere Stärkung der Sozialpartner den Ständestaat heraufführt. 
Nicht zuletzt muß man erwähnen, in welchem Verhältnis unser Thema 
zu dem Phänomen steht, das man Vergesellschaftung  des Staates'  ge-
nannt hat2." Wie Krüger das arbeitsrechtliche Spezialproblem der Gren-
zen der tarifvertraglichen  Vereinbarungsgewalt i n eine staatsrechtlich-
staatstheoretische Analyse einnimmt, w i rd dies hier für das allgemei-
nere der Tarifvertragstheorien  geschehen. Das Anliegen der Arbeit ist 
somit weniger arbeitsrechtlich-praktisch als verfassungsrechtlich-theo-
retisch, ohne Theorie um der Theorie wi l len betreiben zu wollen; die 
Bestandsaufnahme  der  Tarifvertragstheorien  (Erster Teil) und die kri-
tische  Diskussion  der durch diese Theorien gestellten Probleme (Zweiter 
Teil), w i rd die Notwendigkeit zeigen, die arbeitsrechtliche Dogmatik zu 
reflektieren 3. 

2 (1966 a), S. 9 — Hervorhebungen von mir. M i t diesen Worten Herbert 
Krügers w i rd die Frage nach dem verfassungsrechtlichen  Ort der Tarifhoheit 
auf ein Argumentationsfeld bezogen, das von Carl Schmitts Parlamentaris-
muskri t ik (1926) über den ständischen Staat Ottmar Spanns, Gerhard Leibholz' 
(1960 a; siehe aber auch: 1966 a, S. 5 ff.;  1966 b, S. 281 ff.)  und Joseph Kaisers Un-
tersuchungen zur Repräsentation (bes. S. 35 ff.,  83 ff.,  181 ff.)  bis zu Werner 
Webers kritischer Analyse der westdeutschen Verfassungslage (1958) sowie 
Gerhard Wittkämpers angestrengten Versuch über die Interessenverbände 
reicht. Damit sind nur einige Namen und Werke aus der Überfülle der Literatur 
(vgl.: Wittkämper,  S. 3 ff.)  angesprochen. Hingewiesen sei weiter etwa auf: 
Burckhardt , S. 97 ff.;  Ermacora,  S. 49 fi.; Eschenburg;  Ever  s, S. 41 ff.;  Giger;  Hat-
tich t S. 143 ff.;  Kandeler,  bes. S. 93 ff.;  Klecatzky,  S. 30 ff.;  Pick;  Pohle,  S. 201 ff., 
333 ff.;  van de Vali , S. 1 ff.,  150 ff.;  Winkler,  S. 34 ff.;  schließlich auch auf Her-
bert Krügers Staatslehre (1966 b, S. 379 ff.),  Ernst Wolfgang Böckenfördes 
Untersuchung über die Organisationsgewalt (S. 249 ff.),  auf die verfassungs-
politische Studie von: Lindemann  (vgl. bes. S. 224 ff.)  und meinen Beitrag: 
Forschung und Planung in rechtlicher Betrachtung (1966 b, unter II). 

3 Das Manuskript wurde im Spät jähr 1968 abgeschlossen. Danach erschie-
nene Literatur wurde insoweit berücksichtigt, als dies ohne größere Text-
veränderung möglich war. 



E r s t e r T e i l 

Die Tarifhoheit: ihre Begründung 
in der Rechtsordnung 

Bevor sich die Untersuchung den Deutungsversuchen der Tarif-
hoheit durch die Rechtsordnung zuwendet, w i rd zunächst (im ersten 
Abschnitt) ein Wort zur sozialen Stellung des Arbeiters zu Beginn des 
industriellen Zeitalters, den ersten Bemühungen, den Tarifvertrag  hof-
fähig zu machen und zur Gestalt des Tarifvertrags  nach dem heute gel-
tenden Tarifvertragsgesetz  zu sagen sein. Die besondere Situation des 
abhängig Arbeitenden ist die eigentliche Bedingung für die Entstehung 
des Rechtsinstitutes Tarifvertrag  und damit der Tarifvertragstheorien 
(deren Darstellung im zweiten Abschnitt folgen wird). 

Erster  Abschnitt 

Die soziale Situation des Arbeiters 
und die Entwicklung des Tarifrechts 

§ 2 Die soziale Lage des Arbeiters im Zeichen des Liberalismus 

Das ausgehende 18. Jahrhundert (in England) und das beginnende 
19. Jahrhundert (in Deutschland) sind gekennzeichnet durch den 
Übergang vom vorindustriellen zum industriellen Zeitalter1, der 
Ablösung der handwerklichen durch die fabrikmäßige Güterproduk-
tion. Welche sozialen Konsequenzen aus dieser Zeitenwende resultieren 
sollten, ließ sich beim Aufstellen der ersten Dampfmaschine freilich noch 
nicht ermessen. Erst im Laufe der weiteren Entwicklung zeigte sich, daß 
die Industrialisierung einen Bruch mi t der bisher bestehenden Ordnung 
bedeutete. Die Fabriken produzierten schneller und bil l iger, als es die 
Handwerker konnten. Wenn diese nicht mehr in der Lage waren zu 

1 Zur „Genesis der Industriekultur" vgl. etwa: Freyer,  S. 157 ff.;  Furtwäng-
ler,  S. 7 ff. 


